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 Kleine Anfrage
 der Abgeordneten Dr. Volker Wissing, Frank Schäffler, Carl-Ludwig Thiele,
 Dr.  Hermann  Otto  Solms,  Christian  Ahrendt,  Uwe  Barth,  Rainer  Brüderle,  Angelika
 Brunkhorst,  Ernst  Burgbacher,  Patrick  Döring,  Jörg  van  Essen,  Ulrike  Flach,  Otto
 Fricke, Paul K. Friedhoff, Horst Friedrich (Bayreuth), Dr. Edmund Peter Geisen,
 Hans-Michael Goldmann, Miriam Gruß, Dr. Christel Happach-Kasan, Heinz-Peter
 Haustein, Elke Hoff, Dr. Werner Hoyer, Michael Kauch, Hellmut Königshaus,
 Dr.  Heinrich L.  Kolb, Jürgen Koppelin, Heinz Lanfermann, Sibylle Laurischk,
 Harald  Leibrecht,  Sabine  Leutheusser-Schnarrenberger,  Michael  Link  (Heilbronn),
 Horst Meierhofer, Patrick Meinhardt, Jan Mücke, Burkhardt Müller-Sönksen,
 Hans-Joachim Otto (Frankfurt), Detlef Parr, Cornelia Pieper, Gisela Piltz, Jörg
 Rohde, Dr. Konrad Schily, Dr. Max Stadler, Dr. Rainer Stinner, Florian Toncar,
 Christoph Waitz, Dr. Claudia Winterstein, Hartfrid Wolff (Rems-Murr), Dr. Guido
 Westerwelle und der Fraktion der FDP

 Internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Steuerbetrug

 Der  Rechnungshof  der  Europäischen  Union  hat  die  Zusammenarbeit  mit
 Deutschland  bei  der  Bekämpfung  von  Umsatzsteuerbetrug  kritisiert.  So  ver-
 weigerte  das  Bundesministerium  der  Finanzen  mit  Hinweis  auf  eine  fehlende
 Rechtsgrundlage  einen  Prüfauftrag  des  Europäischen  Rechnungshofes.  Von
 6  929  an  deutsche  Finanzbehörden  ergangenen  Auskunftsersuchen  seien
 46,1  Prozent  verspätet  beantwortet  worden.  Außerdem  kritisiert  der  Rech-
 nungshof,  dass  in  Deutschland  die  Aufgaben  des  zentralen  Verbindungsbüros
 auf  drei  Stellen  des  Bundeszentralamtes  für  Steuern  aufgeteilt  und  die  übrigen
 Mitgliedstaaten  nicht  darüber  informiert  wurden,  wer  das  Vermittlungsbüro
 leite.

 1.  Wie  haben  sich  in  den  letzten  fünf  Jahren  nach  Ansicht  der  Bundesregierung
 die  jährlichen  Einnahmeverluste  aufgrund  von  Umsatzsteuerbetrug  ver-
 ändert?

 2.  Welche  Maßnahmen  hat  die  Bundesregierung  seit  Beginn  der  16.  Legislatur-
 periode ergriffen, um den Umsatzsteuerbetrug zu unterbinden?

 3.  Hält  die  Bundesregierung  in  Anbetracht  des  Ausmaßes  des  durch  den
 Umsatzsteuerbetrug  verursachten  Schadens  ihre  Verweigerung  einer  Zu-
 sammenarbeit  mit  dem  Europäischen  Rechnungshof  für  sinnvoll,  und  wie
 begründet die Bundesregierung ihre diesbezügliche Auffassung?

 4.  Ist  das  Verhalten  der  Bundesregierung  im  Bereich  der  internationalen  Be-
 kämpfung  von  Steuerbetrug  vorbildhaft,  und  wie  begründet  die  Bundes-
 regierung ihre diesbezügliche Auffassung?
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5.  Welche  Verbesserungsmöglichkeiten  zur  internationalen  Zusammenarbeit
 bei  der  Bekämpfung  des  Steuerbetrugs  gibt  es  aus  Sicht  der  Bundesregie-
 rung, und welche Maßnahmen plant die Bundesregierung?

 6.  Auf  welche  Weise  plant  die  Bundesregierung  den  Umsatzsteuerbetrug  zu
 bekämpfen,  nachdem  das  so  genannte  Reverse-Charge-Verfahren  auf  euro-
 päischer Ebene abgelehnt wurde?

 7.  Hält  die  Bundesregierung  weiter  an  der  Einführung  des  Reverse-Charge-
 Verfahrens  bei  der  Umsatzbesteuerung  fest,  und  wenn  ja,  auf  welche
 Weise, und wann soll dieses eingeführt werden?

 8.  Welche  Länder  haben  in  den  letzten  fünf  Jahren  Prüfanfragen  bzgl.  Steuer-
 betrugs  an  deutsche  (Finanz)Behörden  gerichtet,  und  wie  viele  wurden  da-
 von mittlerweile beantwortet?

 9.  Wie  lange  ist  die  durchschnittliche  Bearbeitungsdauer  in  Deutschland  für
 Prüfanfragen ausländischer Finanzbehörden?

 10.  Wie  hat  sich  die  Anzahl  der  jährlichen  Prüfanfragen  ausländischer  Finanz-
 behörden  bezogen  auf  die  letzten  fünf  Jahre  entwickelt,  die  innerhalb  von
 einem  bzw.  drei  Monaten  beantwortet  werden  konnten,  und  wie  viele  An-
 fragen konnten nicht innerhalb dieser Fristen beantwortet werden?

 11.  In  wie  vielen  Fällen  hat  die  Bundesregierung  in  den  letzten  fünf  Jahren  die
 Beantwortung  von  Prüfanfragen  ausländischer  Finanzbehörden  verweigert,
 und  um  die  Anfragen  welcher  Länder  bzw.  Institutionen  hat  es  sich  dabei
 gehandelt?

 12.  Welche  Gründe  waren  für  die  Verweigerung  einer  Zusammenarbeit  mit
 diesen Ländern ausschlaggebend?

 13.  Welche  Länder  informiert  die  Bundesregierung  routinemäßig  über  in
 Deutschland  erzielte  Kapitalerträge  ihrer  jeweiligen  Staatsbürger,  und  wel-
 chen Ländern verweigert die Bundesregierung entsprechende Auskünfte?

 14.  Welches sind die Gründe für eine eventuell unterschiedliche Behandlung?

 15.  Welche  Länder  informieren  Deutschland  routinemäßig  über  die  Kapital-
 erträge  deutscher  Staatsbürger  bzw.  überweisen  entsprechende  Steuern  an
 den  deutschen  Staat,  und  welche  verweigern  eine  entsprechende  Zusam-
 menarbeit?

 16.  Wie  haben  sich  in  den  letzten  fünf  Jahren  die  Einnahmen  aus  den  Über-
 weisungen  aus  den  im  Ausland  erzielten  Kapitalerträgen  deutscher  Staats-
 bürger verändert, und wie verteilen diese sich auf die einzelnen Länder?

 17.  In  wie  vielen  Fällen  wurde  in  den  letzten  fünf  Jahren  die  Beantwortung  von
 Anfragen  deutscher  Finanzbehörden  von  ausländischen  Institutionen  ver-
 weigert,  und  um  welche  Länder  bzw.  Institutionen  hat  es  sich  dabei  jeweils
 gehandelt?

 18.  Welche  Gründe  haben  die  Bundesregierung  veranlasst,  die  Zuständigkeit
 für  internationale  Prüfaufträge  auf  drei  Stellen  zu  verteilen,  und  beabsich-
 tigt  die  Bundesregierung  diese  zusammenzufassen,  wenn  nein,  warum
 nicht?

 19.  Welche  gesetzgeberischen  Schritte  hat  die  Bundesregierung  in  der  15.  bzw.
 16.  Legislaturperiode  vorgeschlagen,  um  die  internationale  Zusammen-
 arbeit  deutscher  Finanzbehörden  bei  der  Bekämpfung  von  Steuerbetrug  zu
 verbessern?

 20.  Wie  haben  sich  in  den  letzten  fünf  Jahren  die  jährlichen  Einnahmen  aus
 Verfahren wegen Steuerbetrugs entwickelt?
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21.  Wie  hoch  müssen  die  jährlichen  Steuermehreinnahmen  aufgrund  eines
 Rückgangs  bzw.  einer  vermehrten  Aufklärung  von  Steuerstraftaten  aus-
 fallen,  damit  der  Bundesminister  der  Finanzen  Peer  Steinbrück  seine  An-
 kündigung wahr macht und die Steuern senkt?

 22.  Welche  Steuern  plant  die  Bundesregierung  in  welchem  Umfang  bei  einer
 vermehrten Steuerehrlichkeit der Bürgerinnen und Bürger zu senken?

 Berlin, den 5.  März 2008

 Dr. Guido Westerwelle und Fraktion
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